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Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
für Baden-Württemberg

Der Landtag hat am 10. November 2022 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), das zuletzt durch Ge-
setz vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  „(4) Auf Einrichtungen im Sinne des § 8b findet das 
Gesetz Anwendung, soweit dies ausdrücklich bestimmt 
ist.“

2. Nach § 8a wird folgender § 8b eingefügt:

 „§ 8b
  Betreuungsangebote in kommunaler 
 oder freier Trägerschaft 

  Betreuungsangebote kommunaler oder freier Träger, 
in denen über den zeitlichen Umfang der Stundenta-
fel oder des Ganztagsbetriebs hinaus auch Schulkin-
der betreut werden, sind Einrichtungen im Sinne des  
§ 45a Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII), die außerhalb der Jugendhilfe liegende 
Aufgaben für Kinder oder Jugendliche wahrnehmen. 
Sie ergänzen als schulnahe Angebote, die organisato-
risch an die Schule angebunden sind, den Schulbetrieb 
sowie die Angebote der Horte. Die Einrichtung von 
Betreuungsangeboten nach Satz 1 sowie die Teilnahme 
daran ist freiwillig.“

3. § 32 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

  bb) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 

   „7.  die Aufsicht über Einrichtungen nach § 8b, 
in denen Schulkinder ab dem Schuleintritt 
betreut werden und die keine Betriebserlaub-
nis nach § 45 SGB VIII haben.“

 b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

   „(4) In Wahrnehmung der Aufsicht nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 können die Schulaufsichtsbehör-
den

  1.  die Einrichtung und den Betrieb ganz oder teil-
weise untersagen, wenn Tatsachen festgestellt 
werden, die geeignet sind, das leibliche, geisti-
ge und seelische Wohl der in den Einrichtun-
gen betreuten Schülerinnen und Schüler zu ge-
fährden, und eine unverzügliche Beseitigung der 
Gefährdung nicht zu erwarten ist, und

  2.  Personen die Tätigkeit in einer Einrichtung nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 untersagen, wenn 
Tatsachen vorliegen, die sie für die Ausübung 
einer solchen Tätigkeit ungeeignet erscheinen 
lassen.“

 c) Der bisherige Absatz 4 wird der Absatz 5.

4. § 33 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

  „Der unteren Schulaufsichtsbehörde obliegt auch die 
Aufsicht über die Einrichtungen nach § 32 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7, soweit nicht die oberen Schulauf-
sichtsbehörden nach § 34 Absatz 3 zuständig sind.“

5. § 34 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

  „(3) Die obere Schulaufsichtsbehörde ist zuständig für 
die Maßnahmen nach § 32 Absatz 4.“

6.  In § 91 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „30. Septem-
ber“ durch die Wörter „in § 73 Absatz 1 Satz 1 genann-
ten maßgeblichen Stichtag“ ersetzt.
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Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 Nummer 6 tritt am ersten Tag des auf die 
Verkündung folgenden Monats in Kraft.


